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ABWÄGUNG ZUM VORENTWURF 
 

zur Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 (1) BauGB sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange nach § 4 (1) BauGB sowie der Nachbargemeinden nach § 2 (2) BauGB 
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Lfd. 
Nr. 

Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange Stellungnahme zum 
Vorentwurf 

1.  Amt für Landwirtschaft und Flurneuordnung Süd 
Müllnerstr. 59 
06667 Weißenfels 

07.08.2018 

2.  Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
Verkaufsteam Magdeburg 
Otto-von-Guericke-Straße 4 
39104 Magdeburg 

22.08.2018 

3.  Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt 
Richard-Wagner-Straße 9 
06114 Halle 

3a: 19.10.2018 
3b: 24.07.2018 

4.  Landesamt für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt 
Köthener Straße 34 
06118 Halle 

13.08.2018 

5.  Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt Regionalbereich 
Saale-Unstrut 
Neustädter Passage 15 
06122 Halle (Saale) 

09.08.2018 

6.  Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt, Regionalbereich Süd 
An der Fliederwegkaserne 21 
06130 Halle 

15.08.2018 

7.  Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt  
Referat 204 - Bauwesen 
Ernst-Kamieth-Straße 2 
06112 Halle (S.) 

Keine Stellungnahme 
eingegangen 

8.  Regionale Planungsgemeinschaft Halle 
An der Fliederwegkaserne 21 
06130 Halle 

03.09.2018 

9.  Landkreis Saalekreis 
SG Städtebau 
Domplatz 9 
06217 Merseburg 

30.08.2018 

10.  Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr des Landes 
Sachsen-Anhalt, Ref. 24 
Ernst-Kamieth-Straße 2 
06112 Halle (Saale) 

29.08.2018 



   

Lfd. 
Nr. 

Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange Stellungnahme zum 
Vorentwurf 

11.  Polizeidirektion Sachsen-Anhalt Süd 
Merseburger Straße 6 
06110 Halle (S.) 

Keine Stellungnahme 
eingegangen 

Ver- und Entsorgungsträger 

12.  Abwasserzweckverband Merseburg 
Bahnhofstraße 29a 
06258 Schkopau 

Keine Stellungnahme 
eingegangen 

13.  envia Verteilnetz GmbH Servicecenter Naumburg 
Steinkreuzweg 9  
06618 Naumburg 

25.07.2018 
(keine weitere Beteiligung der 

envia Verteilnetz GmbH 
Servicecenter Naumburg 

erforderlich.) 

14.  Merseburger Entsorgungsgesellschaft mbH 
Großkaynaer Straße 1 
06217 Merseburg OT Beuna 

Keine Stellungnahme 
eingegangen 

15.  MIDEWA GmbH 
Niederlassung Saale - Weiße Elster 
Tiergartenstraße 3-4 
06712 Zeitz 

Keine Stellungnahme 
eingegangen 

16.  Deutsche Telekom  
Netzproduktion GmbH 
Kaiserslauterer Straße 75 
06128 Halle (Saale) 

06.08.2018 

17.  MITNETZ Strom 
06076 Halle (S.) 

25.07.2018 

18.  MITNETZ GAS 
Mitteldeutsche Netzgesellschaft Gas mbH 
PF 20 05 52 
06006 Halle 

02.08.2018 

19.  PNVG Merseburg-Querfurt 
Abbe-Straße 72 
06217 Merseburg 
 
 

14.08.2018 



   

Lfd. 
Nr. 

Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange Stellungnahme zum 
Vorentwurf 

20.  Servicegesellschaft Sachsen-Anhalt Süd mbH 
Südring 120 
06667 Weißenfels 
(im Auftrag der Stadtwerke Merseburg GmbH, Große Ritterstraße 9, 06217 
Merseburg 

20.08.2018 

21.  50Hertz Transmission GmbH 
Heidestraße 2 
10557 Berlin 

Keine Stellungnahme 
eingegangen 

Benachbarte Gemeinden 

22.  Goethestadt Bad Lauchstädt 
Bauamt 
Marktstraße 9 
06255 Bad Lauchstädt, 
OT Schafstädt 

26.07.2018 

23.  Stadt Bad Dürrenberg  
Bauamt 
Fichtestraße 6 
06231 Bad Dürrenberg 

08.08.2018 

24.  Stadt Braunsbedra  
Bauamt 
Markt 1 
06242 Braunsbedra 

01.08.2018 

25.  Stadt Halle (Saale) 
FB Planen 
Hansering 15 
06108 Halle (Saale) 

14.08.2018 

26.  Stadt Leuna 
Rathausstraße 1 
06237 Leuna 

13.08.2018 

27.  Gemeinde Schkopau 
Bauamt 
Schulstraße 18 
06258 Schkopau 

02.08.2018 

  



   

Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit (Ö) 

Lfd. Nr. Stellungnahme der Öffentlichkeit vom  Unterschriftenlisten mit … Unterschriften  
Ö 1 20.08.2018 keine  
Ö 2 29.08.2018 keine  
Ö 3 27.8.2018 keine  
Ö 4 24.08.2018 keine  
Ö 5 21.08.2018 keine  
Ö 6 23.08.2018 keine  
Ö 7 21.08.2018 keine  
Ö 8 22.08.2018 keine  
Ö 9 20.08.2018 keine  
Ö 10 20.08.2018 keine  
Ö 11 09.09.2018 keine  
Ö 12 08.08.2018 keine  
Ö 13 30.08.2018 keine  
Ö 14 30.08.2018 keine  
Ö 15 14.08.2018 keine  
Ö 16 14.08.2018 keine  
Ö 17 29.08.2018 keine  
Ö 18 30.08.2018 keine  
Ö 19 13.08.2018 keine  
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  Stadt Merseburg 
 Bebauungsplan Nr. 62 „Wohnbebauung an der Rheinstraße“ 
 
    Lfd. Nr. der Versandliste 1 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung zum Vorentwurf) 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (Behördenbeteiligung zum Vorentwurf) 
 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
Zu 1) Die Feststellung wird zur Kenntnis genommen. 
Durch das Amt für Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Süd werden 
keine Bedenken zum Vorhaben geäußert. Der Geltungsbereich ist nicht als 
landwirtschaftliche Fläche ausgewiesen. 
 
Zu 2) Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Die Erarbeitung des Umweltberichtes erfolgt im Zuge der Erarbeitung der 
Entwurfsfassung der vorliegenden Planung. 
Das externe Ausgleichskonzept umfasst eine Waldumwandlungsmaßnahme im 
Stadtgebiet von Merseburg. 
Die Hinweise bezüglich der südwestlich angrenzenden landwirtschaftlich genutzten 
Fläche sowie die dabei temporär auftretenden Geruchs-, Lärm- und 
Staubemissionen werden in den Umweltbericht aufgenommen. 
 

 

1 

2 
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  Stadt Merseburg 
 Bebauungsplan Nr. 62 „Wohnbebauung an der Rheinstraße“ 
 
    Lfd. Nr. der Versandliste 1 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung zum Vorentwurf) 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (Behördenbeteiligung zum Vorentwurf) 
 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
Zu 2) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Es befinden sich ausschließlich westlich des Plangebietes Ackerflächen. Das 
Plangebiet wird durch einen direkt westlich an die Geltungsbereichsgrenze 
angrenzenden Gehölzbestand von den Ackerflächen abgegrenzt. Darüber hinaus 
wird im Westen des Plangebietes eine vorhandene Gehölzfläche zum Erhalt 
festgesetzt. Das Wohngebiet wird durch diese Gehölzflächen von den 
saisonbedingten Emissionen der Ackerflächen abgeschirmt. Weitere Maßnahmen 
zur Ortsrandeingrünung sind nicht erforderlich. 

 

3 
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  Stadt Merseburg 
 Bebauungsplan Nr. 62 „Wohnbebauung an der Rheinstraße“ 
 
    Lfd. Nr. der Versandliste 2 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung zum Vorentwurf) 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (Behördenbeteiligung zum Vorentwurf) 
 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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  Stadt Merseburg 
 Bebauungsplan Nr. 62 „Wohnbebauung an der Rheinstraße“ 
 
    Lfd. Nr. der Versandliste 2 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung zum Vorentwurf) 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (Behördenbeteiligung zum Vorentwurf) 
 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
Zu 1) Die Feststellung wird zur Kenntnis genommen. 
Es wird festgestellt, dass durch das Vorhaben die Interessen der Bundesrepublik 
Deutschland (Bundesfinanzverwaltung) sowie die der Bundesanstalt für 
Immobilienaufgaben nicht berührt werden. Es bestehen keine Bedenken gegenüber 
dem Vorhaben. 
 
Zu 2) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die westlich an das Plangebiet angrenzende 
und im Eigentum der BImA befindliche Fläche zur Absicherung von A/E-Maßnahmen 
im Rahmen von geplanten Bundesbaumaßnahmen vorgehalten wird. Sie können 
somit nicht als A/E-Flächen für das Vorhaben Bebauungsplan Nr. 62 
„Wohnbebauung an der Rheinstraße“ genutzt werden. 
Die Umsetzung der A/E-Maßnahmen sind außerhalb des Geltungsbereiches 
vorgesehen. Sie werden auf dem Flurstück 14/4 der Flur 52 (Gemarkung Merseburg) 
umgesetzt. 
 

 

1 

2 
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  Stadt Merseburg 
 Bebauungsplan Nr. 62 „Wohnbebauung an der Rheinstraße“ 
 
    Lfd. Nr. der Versandliste 2 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung zum Vorentwurf) 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (Behördenbeteiligung zum Vorentwurf) 
 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
Zu 3) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
In der Begründung zum Vorentwurf wird bereits auf die Altlastenproblematik unter 
Pkt. 4.7 Altlasten/Altlastenverdacht sowie auf die Problematik des flächendeckenden 
Kampfmittelverdachtes (Pkt. 4.8 Kampfmittel) eingegangen. 
Darüber hinaus werden in der Begründung unter Pkt 6.4.1 Altlasten/ 
Altlastenverdacht sowie Pkt. 6.4.3 Kampfmittelverdacht Hinweise zum Umgang mit 
der Problematik Altlasten/Altlastenverdacht und Kampfmittelverdacht eingegangen. 
 
Der Landkreis Saalekreis wurde bereits im Rahmen der Erarbeitung des 
Vorentwurfes in den Planungsprozess einbezogen. Darüber hinaus wurde der 
Landkreis Saalekreis separat zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert (vgl. lfd. 
Nr. 9 der Versandliste). 
 

 

3 
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  Stadt Merseburg 
 Bebauungsplan Nr. 62 „Wohnbebauung an der Rheinstraße“ 
 
    Lfd. Nr. der Versandliste 3a 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung zum Vorentwurf) 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (Behördenbeteiligung zum Vorentwurf) 
 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
Zu 1) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Durch das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt 
bestehen aus Sicht der archäologischen Denkmalpflege keine Einwände gegenüber 
dem Vorhaben. 
Das Vorhaben ist mit den Zielen der archäologischen Denkmalpflege unter 
Einhaltung von § 14 Denkmalschutzgesetz vereinbar. 
Unter Pkt. 6.4.4 Archäologische Denkmale wird bereits auf die gesetzliche Meldefrist 
sowie auf den § 9 Abs. 3 DenkmSchG LSA hingewiesen. 

 

1 
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  Stadt Merseburg 
 Bebauungsplan Nr. 62 „Wohnbebauung an der Rheinstraße“ 
 
    Lfd. Nr. der Versandliste 3b 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung zum Vorentwurf) 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (Behördenbeteiligung zum Vorentwurf) 
 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
Zu 1) Die Feststellung wird zur Kenntnis genommen. 
Durch das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt, Abt. 
Bau- und Kunstdenkmalpflege werden keine Hinweise zum Vorhaben abgegeben. 
Die Belange der Bau- und Kunstdenkmalpflege werden vom Vorhaben nicht berührt. 
Die Stellungnahme der Abteilung Archäologie ging gesondert ein (vgl. lfd. Nr. 3a der 
Versandliste). 
 

 

1 
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  Stadt Merseburg 
 Bebauungsplan Nr. 62 „Wohnbebauung an der Rheinstraße“ 
 
    Lfd. Nr. der Versandliste 4 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung zum Vorentwurf) 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (Behördenbeteiligung zum Vorentwurf) 
 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
Zu 1) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
In der Begründung zum Vorentwurf unter Pkt. 4.5 Geologie, Bergbau und Boden 
sowie in der Planzeichnung ist der Hinweis auf die Bergbauberechtigung 
Bewilligungsfeld „Bad Dürrenberg“ bereits enthalten. 

 

1 



Seite 9 

 

 
  Stadt Merseburg 
 Bebauungsplan Nr. 62 „Wohnbebauung an der Rheinstraße“ 
 
    Lfd. Nr. der Versandliste 4 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung zum Vorentwurf) 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (Behördenbeteiligung zum Vorentwurf) 
 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
Zu 2) Die Feststellung wird zur Kenntnis genommen. 
Es wird festgestellt, dass dem Landesamt für Geologie und Bergwesen Sachsen-
Anhalt keine Hinweise auf mögliche Beeinträchtigungen durch umgegangenen 
Altbergbau vorliegen. 
 
Zu 3) Die Feststellung wird zur Kenntnis genommen. 
Es wird festgestellt, dass aus ingenieurgeologischer Sicht keine Bedenken 
bestehen. 
 
Zu 4) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Durchführung standortbezogener Baugrundgutachten ist im nachfolgenden 
Planungsschritt (Ausführungsplanung und Vorhabenumsetzung) zu beachten. 
Eine Versickerung des auf den Grundstücken anfallenden Niederschlagswassers 
hat auf dem Grundstück zu erfolgen. Im Rahmen der Erschließungs- und 
Ausführungsplanung sind entsprechende Untersuchungen zur 
Versickerungsfähigkeit durchzuführen, sollten Anlagen zur Versickerung des 
Niederschlagswassers Anwendung finden.  

 

Noch 
1 

3 

2 

4 
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  Stadt Merseburg 
 Bebauungsplan Nr. 62 „Wohnbebauung an der Rheinstraße“ 
 
    Lfd. Nr. der Versandliste 4 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung zum Vorentwurf) 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (Behördenbeteiligung zum Vorentwurf) 
 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
Zu 5) Die Feststellung wird zur Kenntnis genommen. 
Es wird festgestellt, dass es zum Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung 
keine weiteren Hinweise gibt. 
 
Zu 6) Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Der letzte Satz im 3. Absatz des Abschnittes 4.5 Geologie, Bergbau und Boden wird 
entsprechend um das Wort „bedeckt“ ergänzt. 

 

6 

5 
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  Stadt Merseburg 
 Bebauungsplan Nr. 62 „Wohnbebauung an der Rheinstraße“ 
 
    Lfd. Nr. der Versandliste 5 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung zum Vorentwurf) 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (Behördenbeteiligung zum Vorentwurf) 
 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
Zu 1) Die Feststellung wird zur Kenntnis genommen. 
Durch das Vorhaben werden die Belange des Landesamtes für Vermessung und 
Geoinformation nicht berührt. Es werden keine Bedenken geäußert und keine 
Hinweise oder Anregungen abgegeben. 

 

1 
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  Stadt Merseburg 
 Bebauungsplan Nr. 62 „Wohnbebauung an der Rheinstraße“ 
 
    Lfd. Nr. der Versandliste 6 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung zum Vorentwurf) 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (Behördenbeteiligung zum Vorentwurf) 
 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
Zu 1) Die Feststellung wird zur Kenntnis genommen. 
Es wird festgestellt, dass sich das Plangebiet nicht in direkter Anbindung an einer 
Bundes- oder Landesstraße befindet. 
Durch die Landesstraßenbaubehörde Regionalbereich Süd werden keine 
Forderungen gegenüber dem Vorhaben erhoben. Es werden keine Hinweise 
abgegeben.  

 

1 
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  Stadt Merseburg 
 Bebauungsplan Nr. 62 „Wohnbebauung an der Rheinstraße“ 
 
    Lfd. Nr. der Versandliste 8 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung zum Vorentwurf) 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (Behördenbeteiligung zum Vorentwurf) 
 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
Zu 1) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
In der Begründung zum Vorentwurf wurden unter Pkt. 3.1 Übergeordnete Planungen 
die benannten Rechtsgrundlagen bereits benannt und auf diese eingegangen. 
 

 

1 
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  Stadt Merseburg 
 Bebauungsplan Nr. 62 „Wohnbebauung an der Rheinstraße“ 
 
    Lfd. Nr. der Versandliste 8 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung zum Vorentwurf) 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (Behördenbeteiligung zum Vorentwurf) 
 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
Zu 2) Die Feststellung wird zur Kenntnis genommen. 
Es wird festgestellt, dass aus regionalplanerischer Sicht durch das Vorhaben keine 
erheblichen negativen Einflüsse auf die Verwirklichung der mit dem REP Halle 
verfolgten planerischen Ziele ausgehen. 
 
Zu 3) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die oberste Landesentwicklungsbehörde wurde separat zur Abgabe einer 
Stellungnahme aufgefordert (vgl. lfd. Nr. 7 und 10 der Versandliste). 
 

 

Noch 
1 

2 

3 
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  Stadt Merseburg 
 Bebauungsplan Nr. 62 „Wohnbebauung an der Rheinstraße“ 
 
    Lfd. Nr. der Versandliste 9 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung zum Vorentwurf) 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (Behördenbeteiligung zum Vorentwurf) 
 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
Zu 1) Die Feststellung wird zur Kenntnis genommen. 
Es wird festgestellt, dass keine raumordnerischen Bedenken bestehen. 
 
Zu 2) Die allgemeine Feststellung wird zur Kenntnis genommen. 
 

 

1 

2 

3 
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  Stadt Merseburg 
 Bebauungsplan Nr. 62 „Wohnbebauung an der Rheinstraße“ 
 
    Lfd. Nr. der Versandliste 9 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung zum Vorentwurf) 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (Behördenbeteiligung zum Vorentwurf) 
 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
Zu 3) Die Feststellung wird zur Kenntnis genommen. 
Es wird festgestellt, dass der vorliegende B-Plan gemäß § 8 Abs. 3 BauGB parallel 
zum F-Plan aufgestellt wird. Dies wurde bereits in der Begründung zum Vorentwurf 
unter Pkt. 3.2 Flächennutzungsplan (F-Plan) dargelegt. 
Der Hinweis bezüglich der Aktualisierung des Geltungsbereiches im F-Plan ist nicht 
Gegenstand vorliegender Planung und erfolgt im Rahmen des F-Plan-Verfahrens. 
 
Zu 4) Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Auf der Planzeichnung werden die Rechtsgrundlagen in der jeweils gültigen 
Fassung, die Präambel sowie die Verfahrensvermerke ergänzt. 
 
Zu 5) Der Hinweis wird berücksichtigt.  
Nach Prüfung sowie Abstimmungen zwischen der Stadtverwaltung Merseburg und 
dem Investor soll der Standort als Reines Wohngebiet entwickelt werden. Die gemäß 
§ 3 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen sollen sich nicht am 
Wohnstandort etablieren. Zur Ansiedlung dieser in § 3 Abs. 3 BauNVO genannten 
Nutzungen stehen im verbleibenden Stadtgebiet (außerhalb des vorliegenden 
Plangebietes) ausreichend Flächen zur Verfügung.  
Die Ansiedlung der freien Berufe wird über § 13 BauNVO geregelt. Demnach dürfen 
lediglich Räume innerhalb eines Gebäudes genutzt werden. Die Nutzung ist dem 
Wohnen unterzuordnen und darf die Wohnnutzung nicht verdrängen. Somit werden 
im Bebauungsplan keine Festsetzungen getroffen. 
 
Zu 6) Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Die bedingte Festsetzung Nr. 1.3 wird mit der Maßnahme bzgl. des Bodenschutzes 
gekoppelt. 

 

5 

Noch 
3 

4 

6 
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  Stadt Merseburg 
 Bebauungsplan Nr. 62 „Wohnbebauung an der Rheinstraße“ 
 
    Lfd. Nr. der Versandliste 9 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung zum Vorentwurf) 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (Behördenbeteiligung zum Vorentwurf) 
 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
Zu 7) Der Hinweis wird berücksichtigt. 
In der Planzeichnung zum Entwurf erfolgt die Darstellung der Festsetzungen in einer 
Nutzungsschablone, da diese für das gesamte Reine Wohngebiet gilt. 
 
Zu 8) Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Die Wohngebäude sollen im Straßenraum das bestimmende Element darstellen und 
die Garagen, Carports und Nebengebäude optisch zurücktreten. Sie sind zwischen 
der Straßenbegrenzungslinie und der vorderen Baugrenze unzulässig. Offene, nicht 
überdachte Stellplätze können jedoch in diesem Bereich angeordnet werden. Durch 
die Ergänzung einer entsprechenden Festsetzung (Nr. 3.1), wird der Straßenraum 
klar strukturiert.  
Der erforderliche PKW-Stellplatzbedarf soll im Wohngebiet auf den Grundstücken 
umgesetzt werden. Dazu wurde die baugestalterische Festsetzung Nr. 1.0 zu den 
erforderlichen Stellplätzen getroffen. Diese Festsetzung wird beibehalten. 
 
Zu 9) Der Hinweis wird berücksichtigt.  
Die Planzeichenerklärung wird korrigiert. 
 
Zu 10) Der Hinweis wird berücksichtigt.  
Es wird im Bebauungsplan eine Festsetzung zur eingeschränkten Bodennutzung 
und zum Ausschluss der Grundwassernutzung unter TF 4.1 getroffen. 

 

Noch 
6 

7 

9 

10 

8 
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  Stadt Merseburg 
 Bebauungsplan Nr. 62 „Wohnbebauung an der Rheinstraße“ 
 
    Lfd. Nr. der Versandliste 9 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung zum Vorentwurf) 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (Behördenbeteiligung zum Vorentwurf) 
 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
Zu 11) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
Im Vorentwurf wurde bereits die Möglichkeit der baugestalterischen Festsetzung 
bezüglich Stellplätze und Garagen genutzt. Diese baugestalterische Festsetzung Nr. 
1.0 wird auch im Entwurf beibehalten. 
 
Zu 12) Der Hinweis wird berücksichtigt.  
Der B-Plan Nr. 43 befand sich im Aufstellungsverfahren und erlangte keine 
Rechtskraft. Mit dem Satzungsbeschluss zum vorliegenden B-Plan Nr. 62 
„Wohnbebauung an der Rheinstraße“ wird das Verfahren zum B-Plan Nr. 43 
aufgehoben. 
 
Zu 13) Der Hinweis wird berücksichtigt.  
Unter Pkt. 3.1 Übergeordnete Planungen der Begründung wird auf die Sicherung 
der Versorgungsinfrastruktur näher eingegangen. 
 
Zu 14) Der Hinweis wird berücksichtigt.  
Der Pkt. 3.5 Verfahren wird entsprechend dem Verfahrensstand aktualisiert. 
 
Zu 15) Der Hinweis wird berücksichtigt.  
Die Begründung wird entsprechend ergänzt und aktualisiert. 
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  Stadt Merseburg 
 Bebauungsplan Nr. 62 „Wohnbebauung an der Rheinstraße“ 
 
    Lfd. Nr. der Versandliste 9 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung zum Vorentwurf) 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (Behördenbeteiligung zum Vorentwurf) 
 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
Zu 16) Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Es erfolgt keine Festsetzung von Besucherparkplätzen im öffentlichen Straßenraum. 
Diese werden im Zuge der Ausführungsplanung und Umsetzung berücksichtigt. In 
der Begründung erfolgt jedoch eine Ergänzung unter Pkt. 5.3.3. Ruhender Verkehr, 
dass zusätzlich zur Sicherstellung des ruhenden Verkehrs 10 Besucherparkplätze 
im öffentlichen Straßenraum hergestellt werden sollen. Die Anordnung erfolgt im 
Rahmen der Ausführungsplanung (z.B. durch Markierung) unter Berücksichtigung 
der Gewährleistung der reibungslosen Zufahrt für Rettungsfahrzeuge, Feuerwehr 
etc.. 
 
Zu 17) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Nach Beschlussfassung durch den Stadtrat erfolgt die Einreichung der Planung zur 
Genehmigung beim Landkreis Saalekreis. 
 
Zu 18) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Unter Pkt. 4.3 Einrichtungen der Daseinsvorsorge wird auf das Vorhandensein der 
Versorgungsinfrastruktur und deren Erreichbarkeit eingegangen und als 
ausreichend beschrieben.  
Die PNVG wurde separat zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert (vgl. lfd. Nr. 
19 der Versandliste). In dieser wird durch die Personennahverkehrsgesellschaft 
Merseburg-Querfurt mbH (PNVG) dargelegt, dass eine Befahrung des zukünftigen 
Wohngebietes Rheinstraße (und damit die Installation einer zusätzlichen Haltestelle 
im Wohngebiet) nicht vorgesehen ist. 
Bezüglich der Möglichkeiten einer Ergänzung des Haltestellennetzes ist unabhängig 
vom vorliegenden Planverfahren das Gespräch mit der PNVG zu suchen.  
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  Stadt Merseburg 
 Bebauungsplan Nr. 62 „Wohnbebauung an der Rheinstraße“ 
 
    Lfd. Nr. der Versandliste 9 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung zum Vorentwurf) 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (Behördenbeteiligung zum Vorentwurf) 
 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
Zu 19) Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Im Rahmen der Entwurfserarbeitung erfolgen ergänzende Ausführungen zum 
Schutzgut Mensch im Hinblick auf die eingeschränkte Gartennutzung unter Pkt. 
6.2.2 sowie im Umweltbericht. 
Der Hinweis der Untersagung der Nutzung des Grundwassers wird auf der 
Planzeichnung als Festsetzung unter TF 4.1 aufgenommen. 
 
Zu 20) Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Die Anbindung der Erschließungsstraße an die Geusaer Straße befindet sich 
außerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes. Die Ausgestaltung des 
Kreuzungsbereiches sowie die Anlage eines Gehweges entlang der 
Erschließungsstraße ist im Rahmen der Ausführungsplanung und Umsetzung zu 
berücksichtigen und Verkehrs- und Erschließungskonzept zu behandeln. 
Die im Vorentwurf festgesetzte Wendehämmer werden in der Entwurfsfassung nicht 
fortgeführt.  
Es erfolgt keine Festsetzung von Besucherparkplätzen im öffentlichen Straßenraum. 
Diese sind im Zuge der Ausführungsplanung und Umsetzung zu planen und 
anzulegen. In der Begründung erfolgt jedoch eine Ergänzung unter Pkt. 5.3.3. 
Ruhender Verkehr, dass zusätzlich zur Sicherstellung des ruhenden Verkehrs auf 
den Privatgrundstücken 10 Besucherparkplätze im öffentlichen Straßenraum 
hergestellt werden sollen. Die Anordnung erfolgt im Rahmen der 
Ausführungsplanung unter Berücksichtigung der Gewährleistung der reibungslosen 
Zufahrt für Rettungsfahrzeuge, Feuerwehr etc.. 
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  Stadt Merseburg 
 Bebauungsplan Nr. 62 „Wohnbebauung an der Rheinstraße“ 
 
    Lfd. Nr. der Versandliste 9 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung zum Vorentwurf) 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (Behördenbeteiligung zum Vorentwurf) 
 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
Zu 21) Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Die Wohngebäude sollen im Straßenraum das bestimmende Element darstellen. 
Garagen, Carports und Nebengebäude sollen optisch zurücktreten. 
Durch die Ergänzung der Festsetzung 3.1, dass im Plangebiet Garagen, Carports 
und Nebenanlagen zwischen der Straßenbegrenzungslinie und der vorderen 
Baugrenze nicht zulässig sind, wird der Straßenraum klar strukturiert. Die Anlage 
von offenen, nichtüberdachten Stellplätzen zwischen der Straßenbegrenzungslinie 
und der vorderen Baugrenze ist zulässig.  
Mit dieser Festsetzung soll dem durch die baugestalterische Festsetzung 1.0 
festgelegte Anzahl der Stellplätze je Baugrundstück entsprochen werden. 
 
Zu 22) Die Feststellung wird zur Kenntnis genommen.  
Es wird festgestellt, dass die Belange des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege 
berücksichtigt wurden. Es bestehen keine Einwände gegen das Vorhaben. 
 
Zu 23) Die Feststellung wird zur Kenntnis genommen.  
Es wird festgestellt, dass das Plangebiet in der aktuellen Datei schädlicher 
Bodenveränderungen und Altlasten des Landkreises Saalekreis erfasst ist.  
Dazu wurden in der Begründung unter Pkt. 4.7 Altlasten/Altlastenverdacht und Pkt. 
6.4.1 Altlasten/Altlastenverdacht entsprechende Aussagen getroffen sowie die 
Verdachtsfläche in der Planzeichnung gekennzeichnet. 
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  Stadt Merseburg 
 Bebauungsplan Nr. 62 „Wohnbebauung an der Rheinstraße“ 
 
    Lfd. Nr. der Versandliste 9 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung zum Vorentwurf) 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (Behördenbeteiligung zum Vorentwurf) 
 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
Zu 24) Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Die bedingte Festsetzung Nr. 1.3 wird entsprechend angepasst. 
 
Zu 25) Der Hinweis wird berücksichtigt. 
In der Begründung wird der Pkt. 6.5.1 Altlasten/Altlastenverdacht entsprechend 
angepasst. 
Darüber hinaus erfolgt eine Ergänzung auf der Planzeichnung unter HINWEISE, um 
so jedermann auf das Erfordernis des Nachweises der Altlastenfreiheit hinzuweisen. 
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  Stadt Merseburg 
 Bebauungsplan Nr. 62 „Wohnbebauung an der Rheinstraße“ 
 
    Lfd. Nr. der Versandliste 9 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung zum Vorentwurf) 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (Behördenbeteiligung zum Vorentwurf) 
 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
Zu 26) Die Feststellung wird zur Kenntnis genommen. 
Es wird festgestellt, dass durch die Entsiegelung des östlichen Plangebietes und 
Umgestaltung zu einer öffentlichen Grünfläche dem Grundsatz des sparsamen 
Umganges mit Grund und Boden entsprochen wird. 
 
Zu 27) Der Hinweis wird berücksichtigt.  
Im Rahmen der Entwurfserarbeitung erfolgt die Erstellung der Eingriffs-Ausgleichs-
Bilanzierung. Die Möglichkeit des Ausgleichs durch Entsiegelung wird berücksichtigt 
 
Zu 28) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Bereits in der Vorentwurfsfassung wurde die Problematik Zufahrts- und 
Wendemöglichkeiten für Entsorgungsfahrzeuge berücksichtigt und durch 
entsprechende Straßenbreiten entsprochen. Dies wird auch in der Entwurfsfassung 
weitergeführt. 
 
Zu 29) Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Die Begründung wird unter Pkt. 4.11 Stadttechnische Erschließung hinsichtlich der 
Regelung der Abfallentsorgung ergänzt. Die Schaffung der Möglichkeiten zur 
Aufstellung der erforderlichen Anzahl der Abfallbehälter wird im Rahmen der 
Ausführungsplanung berücksichtigt. 
 
Zu 30) Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Die Begründung wird unter Pkt. 4.6 Grundwasser und Oberflächenwasser 
hinsichtlich der Sicherstellung des Erhalts der vorhandenen Messstellen ergänzt. 
Darüber hinaus wird auf der Planzeichnung die Untersagung der 
Grundwassermessstellen als Hausbrunnen als Festsetzung TF 4.1 ergänzt. 
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  Stadt Merseburg 
 Bebauungsplan Nr. 62 „Wohnbebauung an der Rheinstraße“ 
 
    Lfd. Nr. der Versandliste 9 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung zum Vorentwurf) 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (Behördenbeteiligung zum Vorentwurf) 
 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
Zu 31) Die Feststellung wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 32) Der Hinweis wird berücksichtigt. 
In der Begründung erfolgt die Ergänzung des Pkt. 4.11 Stadttechnische 
Erschließung. Es werden Aussagen bezüglich des Anschlusses an die 
Trinkwasserversorgung, Abwasserbeseitigung sowie des Umganges mit dem 
anfallenden Niederschlagswasser gemäß dem aktuellen Planungsstand 
wiedergegeben. Im Rahmen der Ausführungsplanung ist ein Erschließungskonzept 
mit Aussagen zur Ver- und Entsorgung zu erstellen und umzusetzen. 
 
Zu 33) Der Hinweis wird berücksichtigt.  
Bei der Erarbeitung der Entwurfsfassung erfolgt auch die Erarbeitung des 
Umweltberichtes mit den benannten Inhalten. 
 
Zu 34) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Untere Immissionsschutzbehörde erhebt keine Forderungen oder Ergänzungen 
zur vorliegenden Planung. 
Der Hinweis der Planung eines Erdwalls als südliche Abgrenzung des Plangebietes 
wird zur Kenntnis genommen. Das MITZ ist als nicht störendes Gewerbe (Geschäfts- 
und Bürogebäude, Konferenzräume) einzustufen. Gemäß BauNVO ist diese 
Nutzung im Allgemeinen Wohngebiet (hauptsächliche Wohnnutzung) zulässig.  
Das Plangebiet ist als Reines Wohngebiet und damit mit hauptsächlicher 
Wohnnutzung festgesetzt. Von der Nutzung des MITZ gehen keine unzumutbaren 
Störungen für eine Wohnbebauung aus, die die Anlage eines Lärmschutzwalls 
begründet. 
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  Stadt Merseburg 
 Bebauungsplan Nr. 62 „Wohnbebauung an der Rheinstraße“ 
 
    Lfd. Nr. der Versandliste 9 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung zum Vorentwurf) 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (Behördenbeteiligung zum Vorentwurf) 
 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
Zu 35) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Der Hinweis besitzt keine direkte Relevanz für den Bebauungsplan. Er ist im 
Rahmen der Bauausführung zu beachten. 
 
Zu 36) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Im Rahmen der Entwurfserstellung erfolgte die Prüfung der Schleppkurven für ein 3-
achsiges Fahrzeug mit einem äußeren Wendekreisradius von 10,25 m. Sowohl der 
Einfahrtbereich an der Geusaer Straße als auch die Haupterschließungsstraße und 
die Wohnstraßen sind für 3-achsige Fahrzeuge (somit auch Feuerwehr, 
Rettungsfahrzeuge usw.) dimensioniert. 
 
Zu 37) Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Die Hinweise besitzen keine direkte Relevanz für den Bebauungsplan und sind im 
Rahmen der Ausführungsplanung und Bauausführung zu beachten. 
Der Bebauungsplan setzte die Straßenverkehrsflächen in ihrer äußeren Abmessung 
fest. Die in der Planung festgelegten Straßenbreiten erlauben den Begegnungsfall 
PKW/3-achsiges Fahrzeug. Die Ausbaustandards für die Erschließungsanlage 
werden im Rahmen der Ausführungsplanung festgelegt. Hier finden die Hinweise 
Beachtung. Verkehrsregelnde Maßnahmen wie Beschilderung, 
Geschwindigkeitsregelung werden erst nach der Herstellung der 
Erschließungsanlage durch verkehrsrechtliche Anordnungen festgelegt. 
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  Stadt Merseburg 
 Bebauungsplan Nr. 62 „Wohnbebauung an der Rheinstraße“ 
 
    Lfd. Nr. der Versandliste 9 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung zum Vorentwurf) 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (Behördenbeteiligung zum Vorentwurf) 
 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
Zu 38) Der Hinweis wird berücksichtigt. 
In der Begründung erfolgt unter Pkt. 5.3.1 Motorisierter Individualverkehr, 
Fußgänger und Radverkehr die Ergänzung, dass Regelungen mittels 
Verkehrszeichen entsprechend des Verkehrszeichenkataloges 2017 getroffen 
werden können und durch die örtliche Verkehrsbehörde anzuordnen sind. 
 
Zu 39) Die Hinweise und Forderungen werden berücksichtigt. 
Die benannten Hinweise und Forderungen bezüglich des Kampfmittelverdachtes 
sind bereits im Vorentwurf des Bebauungsplanes unter Pkt. 6.4.3 Kampfmittel 
größtenteils enthalten. Sie werden entsprechend der aufgezählten Hinweise und 
Forderungen ergänzt. 
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  Stadt Merseburg 
 Bebauungsplan Nr. 62 „Wohnbebauung an der Rheinstraße“ 
 
    Lfd. Nr. der Versandliste 9 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung zum Vorentwurf) 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (Behördenbeteiligung zum Vorentwurf) 
 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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  Stadt Merseburg 
 Bebauungsplan Nr. 62 „Wohnbebauung an der Rheinstraße“ 
 
    Lfd. Nr. der Versandliste 10 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung zum Vorentwurf) 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (Behördenbeteiligung zum Vorentwurf) 
 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
Zu 1) Die Feststellung wird zur Kenntnis genommen. 
Es wird festgestellt, dass das Vorhaben als raumbedeutsames Vorhaben mit den 
Erfordernissen der Raumordnung vereinbar ist.  
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  Stadt Merseburg 
 Bebauungsplan Nr. 62 „Wohnbebauung an der Rheinstraße“ 
 
    Lfd. Nr. der Versandliste 10 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung zum Vorentwurf) 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (Behördenbeteiligung zum Vorentwurf) 
 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
Zu 2) Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Die Hinweise werden bei der Erstellung der vorliegenden Planung berücksichtigt. 

 

Noch 
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  Stadt Merseburg 
 Bebauungsplan Nr. 62 „Wohnbebauung an der Rheinstraße“ 
 
    Lfd. Nr. der Versandliste 10 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung zum Vorentwurf) 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (Behördenbeteiligung zum Vorentwurf) 
 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
Zu 3) Die Feststellungen werden zur Kenntnis genommen. 
Es wird festgestellt, dass eine sachgerechte Auseinandersetzung mit den 
Erfordernissen der Raumordnung gemäß LEP-LSA sowie dem REP Halle erfolgte. 
Weiterhin wird festgestellt, dass der Flächennutzungsplan der Stadt Merseburg in 
der Fassung vom 28.04.2015 mit den Erfordernissen der Raumordnung vereinbar 
ist.  
Der Planung wird von Seiten der obersten Landesbehörde zugestimmt. 
 
Zu 4) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung werden 
berücksichtigt.  
 
 
Zu 5) Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Nach Genehmigung/Bekanntmachung des Bauleitplanes erfolgt die Übergabe einer 
Kopie an die oberste Landesentwicklungsbehörde. 
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  Stadt Merseburg 
 Bebauungsplan Nr. 62 „Wohnbebauung an der Rheinstraße“ 
 
    Lfd. Nr. der Versandliste 10 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung zum Vorentwurf) 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (Behördenbeteiligung zum Vorentwurf) 
 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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  Stadt Merseburg 
 Bebauungsplan Nr. 62 „Wohnbebauung an der Rheinstraße“ 
 
    Lfd. Nr. der Versandliste 16 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung zum Vorentwurf) 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (Behördenbeteiligung zum Vorentwurf) 
 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
Zu 1) Die Feststellung wird zur Kenntnis genommen. 
Durch die Telekom werden keine Einwände gegenüber dem Vorhaben erhoben. Es 
bestehen keine Bedenken gegen das Vorhaben. 
 
Zu 2) Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Die bestehende oberirdische Telekommunikationslinie wird nachrichtlich in die 
Planzeichnung übernommen.  
 
Zu 3) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Der Hinweis ist nicht Gegenstand der vorliegenden Planung. Er findet im Rahmen 
der Bauausführung Beachtung. 
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  Stadt Merseburg 
 Bebauungsplan Nr. 62 „Wohnbebauung an der Rheinstraße“ 
 
    Lfd. Nr. der Versandliste 17 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung zum Vorentwurf) 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (Behördenbeteiligung zum Vorentwurf) 
 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
Zu 1) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Im weiteren Planverfahren wird die envia Verteilnetz GmbH (vgl. lfd. Nr. 13 der 
Versandliste) nicht beteiligt. 
 
Zu 2) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Es wird festgestellt, dass sich im Bereich des Vorhabens keine Anlagen der envia 
Mitteldeutsche Energien (enviaM) befinden. Die Belange der enviaM werden durch 
das Vorhaben nicht berührt.  
 
Zu 3) Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Die Stadtwerke Merseburg GmbH wurden nachträglich zur Abgabe einer 
Stellungnahme aufgefordert (vgl. lfd. Nr. 20 der Versandliste). 
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  Stadt Merseburg 
 Bebauungsplan Nr. 62 „Wohnbebauung an der Rheinstraße“ 
 
    Lfd. Nr. der Versandliste 18 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung zum Vorentwurf) 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (Behördenbeteiligung zum Vorentwurf) 
 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
Zu 1) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Es wird festgestellt, dass sich im Bereich des Vorhabens keine Anlagen der 
MITNETZ Gas befinden. Die Belange der MITNETZ Gas werden durch das 
Vorhaben nicht berührt.  
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  Stadt Merseburg 
 Bebauungsplan Nr. 62 „Wohnbebauung an der Rheinstraße“ 
 
    Lfd. Nr. der Versandliste 19 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung zum Vorentwurf) 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (Behördenbeteiligung zum Vorentwurf) 
 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
Zu 1) Die Feststellung wird zur Kenntnis genommen. 
Es wird festgestellt, dass das Bebauungsgebiet nicht direkt an das Busliniennetz der 
PNVG angeschlossen ist. (Die vom Plangebiet nächstgelegenen und fußläufig 
erreichbaren Haltestellen befinden sich in der Klobikauer Straße mit den Haltestellen 
G.-Adolf-Straße und Siegweg der Linie C sowie in der Geusaer Straße mit den 
Haltestellen Geusaer Straße und Agentur für Arbeit/FH der Linie A.) 
Eine Befahrung des zukünftigen Wohngebietes Rheinstraße (und damit die 
Installation einer zusätzlichen Haltestelle im Wohngebiet) ist durch die PNVG nicht 
vorgesehen. 
 
Es werden keine Hinweise oder Einwände gegenüber dem Vorhaben geäußert. 
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  Stadt Merseburg 
 Bebauungsplan Nr. 62 „Wohnbebauung an der Rheinstraße“ 
 
    Lfd. Nr. der Versandliste 20 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung zum Vorentwurf) 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (Behördenbeteiligung zum Vorentwurf) 
 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
Zu 1) Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Die Anlagen bzw. Leitungsverläufe werden in die Planzeichnung nachrichtlich 
übernommen. 
In der Begründung wird der Hinweis auf die einzuhaltenden Schutzabstände 
ergänzt. 
 
Zu 2) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Bereits im Vorfeld der Erarbeitung der vorliegenden Planung gab es Abstimmungen 
zwischen der SPIE SAG GmbH und dem Investor zum zukünftigen Verlauf der 
geplanten Hauptversorgungstrasse. Diese werden entsprechend der zu 
erarbeitenden Ausführungsplanungen zum Bebauungsplan weitergeführt.  
Zielstellung ist die Abstimmung des Trassenverlaufes auf das Verkehrs- und 
Erschließungskonzept bzw. auf die Ausführungsplanung des Investors. 

 

1 

2 



Seite 37 

 

 
  Stadt Merseburg 
 Bebauungsplan Nr. 62 „Wohnbebauung an der Rheinstraße“ 
 
    Lfd. Nr. der Versandliste 20 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung zum Vorentwurf) 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (Behördenbeteiligung zum Vorentwurf) 
 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
Zu 3) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Dieser Hinweis ist im Rahmen der Ausführungsplanung und Projektumsetzung zu 
beachten.  
In der Begründung wird der Hinweis bezüglich außer Betrieb befindlicher Leitungen 
unter dem Pkt. 4.11 Stadttechnische Erschließung ergänzt. 
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  Stadt Merseburg 
 Bebauungsplan Nr. 62 „Wohnbebauung an der Rheinstraße“ 
 
    Lfd. Nr. der Versandliste 22 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung zum Vorentwurf) 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (Behördenbeteiligung zum Vorentwurf) 
 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
Durch das Vorhaben werden die Belange der Goethestadt Bad Lauchstädt nicht 
berührt. Es werden keine Bedenken geäußert und keine Hinweise oder Anregungen 
abgegeben.  
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  Stadt Merseburg 
 Bebauungsplan Nr. 62 „Wohnbebauung an der Rheinstraße“ 
 
    Lfd. Nr. der Versandliste 23 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung zum Vorentwurf) 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (Behördenbeteiligung zum Vorentwurf) 
 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
Zu 1) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
In der Begründung zum Vorentwurf unter Pkt. 4.5 Geologie, Bergbau und Boden 
sowie in der Planzeichnung ist der Hinweis auf das Bergbaubewilligungsfeld „Bad 
Dürrenberg“ bereits enthalten.  
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  Stadt Merseburg 
 Bebauungsplan Nr. 62 „Wohnbebauung an der Rheinstraße“ 
 
    Lfd. Nr. der Versandliste 24 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung zum Vorentwurf) 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (Behördenbeteiligung zum Vorentwurf) 
 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
Durch das Vorhaben werden die Belange der Stadt Braunsbedra nicht berührt. Es 
werden keine Bedenken geäußert und keine Hinweise oder Anregungen 
abgegeben. 
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  Stadt Merseburg 
 Bebauungsplan Nr. 62 „Wohnbebauung an der Rheinstraße“ 
 
    Lfd. Nr. der Versandliste 25 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung zum Vorentwurf) 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (Behördenbeteiligung zum Vorentwurf) 
 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
Durch das Vorhaben werden die Belange der Stadt Halle nicht berührt. Es werden 
keine Bedenken geäußert und keine Hinweise oder Anregungen abgegeben. 

 



Seite 42 

 

 
  Stadt Merseburg 
 Bebauungsplan Nr. 62 „Wohnbebauung an der Rheinstraße“ 
 
    Lfd. Nr. der Versandliste 26 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung zum Vorentwurf) 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (Behördenbeteiligung zum Vorentwurf) 
 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
Durch das Vorhaben werden die Belange der Stadt Leuna nicht berührt. Es werden 
keine Bedenken geäußert und keine Hinweise oder Anregungen abgegeben. 
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  Stadt Merseburg 
 Bebauungsplan Nr. 62 „Wohnbebauung an der Rheinstraße“ 
 
    Lfd. Nr. der Versandliste 26 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung zum Vorentwurf) 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (Behördenbeteiligung zum Vorentwurf) 
 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
Durch das Vorhaben werden die Belange der Gemeinde Schkopau nicht berührt. Es 
werden keine Bedenken geäußert und keine Hinweise oder Anregungen 
abgegeben. 
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  Stadt Merseburg 
 Bebauungsplan Nr. 62 „Wohnbebauung an der Rheinstraße“ 
 
    Lfd. Nr. der Versandliste Ö 1 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung zum Vorentwurf) 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (Behördenbeteiligung zum Vorentwurf) 
 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
Zu 1) Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Der Sachverhalt wurde geprüft und das Verkehrskonzept wurde nochmals überdacht 
und geändert. In der Begründung unter Pkt. 5.3 Verkehrskonzept erfolgt eine 
entsprechende Aktualisierung und Anpassung. Der aktualisierte Verlauf der 
Erschließungsanlagen wird in der Planzeichnung dargestellt.  
Die Haupterschließungsstraße verläuft von der Geusaer Straße durch das 
Plangebiet und mündet im Bereich Lippeweg in die Rheinstraße. Diese Straße ist im 
Zweirichtungsverkehr befahrbar und wird mit einem straßenbegleitenden Fußweg 
ausgestattet. Aufgrund der geplanten Straßenführung (mehrfache Abwinkelungen) 
wird die Attraktiviät zur Nutzung dieser Haupterschließungsstraße als 
Durchgangsstraße sehr stark reduziert. 
Die drei von der Haupterschließungsstraße nach Norden abzweigenden und an die 
Erschließungsstiche in der Rheinstraße heranführenden Wohnstraßen werden als 
gemischte Verkehrsfläche hergestellt. Durch die Ausweisung als verkehrsberuhigter 
Bereich können auch diese Wohnstraßen im Zweirichtungsverkehr befahren 
werden. Genaue Festlegungen zur Ausbildung der Erschließungsanlagen sowie 
verkehrsregelnde Maßnahmen werden im Verkehrs- und Erschließungskonzept 
getroffen. 
Durch die Verkehrsführung wird der Verkehr nicht über den Gefahrenschwerpunkt 
im Bereich der S-Kurve (Rheinstraße 78, 80) geleitet, sondern über die 
herzustellende Anbindung Kreuzung Rheinstraße/Lippeweg.  
Darüber hinaus sind gem. § 48 BauOLSA die privaten Fahrzeuge auf den 
Grundstücken und nicht im öffentlichen Straßenraum abzustellen. Dazu erfolgt die 
bauordnungsrechtliche Festsetzung Nr. 1.0 Festsetzung.  
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  Stadt Merseburg 
 Bebauungsplan Nr. 62 „Wohnbebauung an der Rheinstraße“ 
 
    Lfd. Nr. der Versandliste Ö 1 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung zum Vorentwurf) 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (Behördenbeteiligung zum Vorentwurf) 
 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
Zu 2) Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Innerhalb des Plangebietes wird die Haupterschließungsstraße mit einem 
straßenbegleitenden Fußweg ausgestattet. Die Wohnstraßen werden als gemischte 
Verkehrsfläche und verkehrsberuhigter Bereich hergestellt. Damit ist die Sicherheit 
der Fußgänger und Radfahrer im Plangebiet gesichert.  
Die Herstellung eines Fußweges an der Rheinstraße ist nicht Gegenstand des 
vorliegenden Planverfahrens (außerhalb des Geltungsbereiches). Jedoch ist im 
Zusammenhang mit der Errichtung der Wohnbebauung zwischen der Rheinstraße 
Nr. 52 bis Nr. 78 die Herstellung des straßenbegleitenden Fußweges von der 
Rheinstraße Nr. 78 bis Lippeweg sowie die Herstellung einer sicheren Überquerung 
der Rheinstraße im Bereich Lippeweg geplant. 
 
Zu 3) Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Wie unter Pkt. 1 erläutert, wurde das Verkehrskonzept überarbeitet. Durch die 
Herstellung der im Zweirichtungsverkehr befahrbaren Haupterschließungsstraße 
entfallen die beschriebenen Umwege bzw. Unfallschwerpunkte. Der befürchteten 
Erhöhung des Durchgangsverkehrs wird durch den geplanten Straßenverlauf sowie 
durch verkehrsregelnde Maßnahmen (Festlegung im Verkehrskonzept) und damit 
Attraktivitätsverlust als „Abkürzung“ entgegengewirkt. 
 
Zu 4) Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Wie unter Pkt. 1 erläutert, wurde das Verkehrskonzept überarbeitet. Die 
Wendehämmer entfallen zugunsten einer Verbindung Geusaer Straße/Lippeweg. 
Eine Installierung einer Bushaltestelle ist nicht Gegenstand vorliegender Planung. 
Im Rahmen der Vorhabenumsetzung wird die Möglichkeit der Ergänzung einer 
Haltestelle geprüft. Hierzu sind Abstimmungen zwischen dem Landkreis Saalekreis, 
der Stadtverwaltung und der PNVG erforderlich. 
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  Stadt Merseburg 
 Bebauungsplan Nr. 62 „Wohnbebauung an der Rheinstraße“ 
 
    Lfd. Nr. der Versandliste Ö 2 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung zum Vorentwurf) 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (Behördenbeteiligung zum Vorentwurf) 
 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
Zu 1) Die Feststellung wird zur Kenntnis genommen. 
Die Merseburger Baugrund GmbH ist ein Tochterunternehmen der 
Bauunternehmensgruppe Siewert. 
 
Zu 2) Die Feststellung wird zur Kenntnis genommen. 
Der Sachverhalt wurde geprüft und das Verkehrskonzept wurde nochmals überdacht 
und geändert. In der Begründung unter Pkt. 5.3 Verkehrskonzept erfolgt eine 
entsprechende Aktualisierung und Anpassung. Der aktualisierte Verlauf der 
Erschließungsanlagen wird in der Planzeichnung dargestellt. 
Die Haupterschließung erfolgt von der Geusaer Straße durch das Plangebiet und 
mündet im Bereich Lippeweg in die Rheinstraße. Diese Straße ist im 
Zweirichtungsverkehr befahrbar und wird mit einem straßenbegleitenden Fußweg 
ausgestattet.  
Die drei von der Haupterschließungsstraße nach Norden abzweigenden und an die 
Erschließungsstiche in der Rheinstraße heranführenden Wohnstraßen werden als 
gemischte Verkehrsfläche hergestellt. Durch die Ausweisung als verkehrsberuhigter 
Bereich können auch diese Wohnstraßen im Zweirichtungsverkehr befahren 
werden. 
 
Zu 3) Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Im Rahmen des weiteren Planverfahrens ist eine Beteiligung der Öffentlichkeit und 
der Behörden gemäß §§ 3 und 4 Abs. 2 BauGB erforderlich und wird zu gegebenem 
Zeitpunkt durchgeführt. Die Öffentlichkeit wird ortsüblich informiert. Im Rahmen der 
Öffentlichkeitsbeteiligung hat Jedermann die Möglichkeit Einsicht zu nehmen und 
Erläuterungen zur Planung zu erhalten. 
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  Stadt Merseburg 
 Bebauungsplan Nr. 62 „Wohnbebauung an der Rheinstraße“ 
 
    Lfd. Nr. der Versandliste Ö 3 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung zum Vorentwurf) 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (Behördenbeteiligung zum Vorentwurf) 
 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
Zu 1) Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Der Sachverhalt wurde geprüft und das Verkehrskonzept wurde nochmals überdacht 
und geändert. In der Begründung unter Pkt. 5.3 Verkehrskonzept erfolgt eine 
entsprechende Aktualisierung und Anpassung. Der aktualisierte Verlauf der 
Erschließungsanlagen wird in der Planzeichnung dargestellt. 
Die Haupterschließungsstraße verläuft von der Geusaer Straße durch das 
Plangebiet und mündet im Bereich Lippeweg in die Rheinstraße. Diese Straße ist im 
Zweirichtungsverkehr befahrbar und wird mit einem straßenbegleitenden Fußweg 
ausgestattet. Aufgrund der geplanten Straßenführung (mehrfache Abwinkelungen) 
wird die Attraktiviät zur Nutzung dieser Haupterschließungsstraße als 
Durchgangsstraße sehr stark reduziert. 
Die drei von der Haupterschließungsstraße nach Norden abzweigenden und an die 
Erschließungsstiche in der Rheinstraße heranführenden Wohnstraßen werden als 
gemischte Verkehrsfläche hergestellt. Durch die Ausweisung als verkehrsberuhigter 
Bereich können auch diese Wohnstraßen im Zweirichtungsverkehr befahren 
werden. Genaue Festlegungen zur Ausbildung der Erschließungsanlagen sowie 
verkehrsregelnde Maßnahmen werden im Verkehrs- und Erschließungskonzept 
getroffen. 
Durch die Verkehrsführung wird der Verkehr nicht über den Gefahrenschwerpunkt 
im Bereich der S-Kurve (Rheinstraße 78, 80) geleitet, sondern über die 
herzustellende Anbindung Kreuzung Rheinstraße/Lippeweg.  
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  Stadt Merseburg 
 Bebauungsplan Nr. 62 „Wohnbebauung an der Rheinstraße“ 
 
    Lfd. Nr. der Versandliste Ö 3 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung zum Vorentwurf) 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (Behördenbeteiligung zum Vorentwurf) 
 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 

Zu 2) Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Im Rahmen des vorliegenden Bauleitplanverfahrens erfolgt keine Festsetzung von 
Besucherparkplätzen im öffentlichen Straßenraum. Diese sind im Zuge der 
Ausführungsplanung und Umsetzung zu planen und anzulegen. In der Begründung 
erfolgt jedoch eine Ergänzung unter Pkt. 5.3.3. Ruhender Verkehr, dass zusätzlich 
zur Sicherstellung des ruhenden Verkehrs auf den Privatgrundstücken 10 
Besucherparkplätze im öffentlichen Straßenraum hergestellt werden sollen. Die 
Anordnung erfolgt im Rahmen der Ausführungsplanung unter Berücksichtigung der 
Gewährleistung der reibungslosen Zufahrt für Rettungsfahrzeuge, Feuerwehr etc.. 
 

Zu 3) Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Die Herstellung eines Fußweges an der Rheinstraße ist nicht Gegenstand der 
vorliegenden Planung (außerhalb des Geltungsbereichs). Jedoch ist im 
Zusammenhang mit der Errichtung der Wohnbebauung zwischen der Rheinstraße 
Nr. 52 bis Nr. 78 die Herstellung des straßenbegleitenden Fußweges von der 
Rheinstraße Nr. 78 bis Lippeweg sowie die Herstellung einer sicheren Überquerung 
der Rheinstraße im Bereich Lippeweg geplant. In der Begründung erfolgt die 
Beschreibung des Sachverhaltes „geplanter Fußweg entlang der Rheinstraße“ unter 
Pkt. 5.3.1 Motorisierter Individualverkehr, Fußgänger und Radverkehr. 
 

Zu 4) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Im Zuge der Errichtung von Wohngebäuden an der Rheinstraße wird die Zufahrt in 
das Plangebiet vom Lippeweg aus hergestellt und die Entlastung der 
Gefahrenschwerpunkte vorbereitet. Die Herstellung der Erschließungsanlagen 
innerhalb des Wohngebietes kann erst nach Erlangung der Rechtskraft erfolgen. Im 
Zuge der Vorhabenumsetzung wird die Zuwegung vom Lippeweg in das Plangebiet 
fortgesetzt und die Anbindung an die Geusaer Straße hergestellt. 
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  Stadt Merseburg 
 Bebauungsplan Nr. 62 „Wohnbebauung an der Rheinstraße“ 
 
    Lfd. Nr. der Versandliste Ö 4 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung zum Vorentwurf) 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (Behördenbeteiligung zum Vorentwurf) 
 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
Zu 1) Die Feststellung wird Kenntnis genommen. 
 
Zu 2) Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Der Sachverhalt wurde geprüft und das Verkehrskonzept wurde nochmals überdacht 
und geändert. In der Begründung unter Pkt. 5.3 Verkehrskonzept erfolgt eine 
entsprechende Aktualisierung und Anpassung. Der aktualisierte Verlauf der 
Erschließungsanlagen wird in der Planzeichnung dargestellt. 
Die Haupterschließungsstraße verläuft von der Geusaer Straße durch das 
Plangebiet und mündet im Bereich Lippeweg in die Rheinstraße. Diese Straße ist im 
Zweirichtungsverkehr befahrbar und wird mit einem straßenbegleitenden Fußweg 
ausgestattet. Aufgrund der geplanten Straßenführung (mehrfache Abwinkelungen) 
wird die Attraktiviät zur Nutzung dieser Haupterschließungsstraße als 
Durchgangsstraße sehr stark reduziert. 
Die drei von der Haupterschließungsstraße nach Norden abzweigenden und an die 
Erschließungsstiche in der Rheinstraße heranführenden Wohnstraßen werden als 
gemischte Verkehrsfläche hergestellt. Durch die Ausweisung als verkehrsberuhigter 
Bereich können auch diese Wohnstraßen im Zweirichtungsverkehr befahren 
werden. Genaue Festlegungen zur Ausbildung der Erschließungsanlagen sowie 
verkehrsregelnde Maßnahmen werden im Verkehrs- und Erschließungskonzept 
getroffen. 
Durch die Verkehrsführung wird der Verkehr nicht über den Gefahrenschwerpunkt 
im Bereich der S-Kurve (Rheinstraße 78, 80) geleitet, sondern über die 
herzustellende Anbindung Kreuzung Rheinstraße/Lippeweg. 
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  Stadt Merseburg 
 Bebauungsplan Nr. 62 „Wohnbebauung an der Rheinstraße“ 
 
    Lfd. Nr. der Versandliste Ö 5 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung zum Vorentwurf) 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (Behördenbeteiligung zum Vorentwurf) 
 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
Zu 1) Die Feststellung wird Kenntnis genommen. 
 
Zu 2) Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Der Sachverhalt wurde geprüft und das Verkehrskonzept wurde nochmals überdacht 
und geändert. In der Begründung unter Pkt. 5.3 Verkehrskonzept erfolgt eine 
entsprechende Aktualisierung und Anpassung. Der aktualisierte Verlauf der 
Erschließungsanlagen wird in der Planzeichnung dargestellt. 
Die Haupterschließung erfolgt von der Geusaer Straße durch das Plangebiet und 
mündet im Bereich Lippeweg in die Rheinstraße. Diese Straße ist im 
Zweirichtungsverkehr befahrbar und wird mit einem straßenbegleitenden Fußweg 
ausgestattet. Aufgrund der geplanten Straßenführung (mehrfache Abwinkelungen) 
wird die Attraktiviät zur Nutzung dieser Haupterschließungsstraße als 
Durchgangsstraße sehr stark reduziert. 
Die drei von der Haupterschließungsstraße nach Norden abzweigenden und an die 
Erschließungsstiche in der Rheinstraße heranführenden Wohnstraßen werden als 
gemischte Verkehrsfläche hergestellt. Durch die Ausweisung als verkehrsberuhigter 
Bereich können auch diese Wohnstraßen im Zweirichtungsverkehr befahren 
werden. Genaue Festlegungen zur Ausbildung der Erschließungsanlagen sowie 
verkehrsregelnde Maßnahmen werden im Verkehrs- und Erschließungskonzept 
getroffen. 
Durch diese Verkehrsführung wird der Verkehr nicht über den Gefahrenschwerpunkt 
im Bereich der S-Kurve (Rheinstraße 78, 80) geleitet, sondern über die 
herzustellende Anbindung Kreuzung Rheinstraße/Lippeweg. 
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  Stadt Merseburg 
 Bebauungsplan Nr. 62 „Wohnbebauung an der Rheinstraße“ 
 
    Lfd. Nr. der Versandliste Ö 5 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung zum Vorentwurf) 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (Behördenbeteiligung zum Vorentwurf) 
 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
Noch zu 2)  
Die Herstellung eines Fußweges an der Rheinstraße ist nicht Gegenstand der 
vorliegenden Planung (außerhalb des Geltungsbereichs). Jedoch ist im 
Zusammenhang mit der Errichtung der Wohnbebauung zwischen der Rheinstraße 
Nr. 52 bis Nr. 78 die Herstellung des straßenbegleitenden Fußweges von der 
Rheinstraße Nr. 78 bis Lippeweg sowie die Herstellung einer sicheren Überquerung 
der Rheinstraße im Bereich Lippeweg geplant. In der Begründung erfolgt die 
Beschreibung des Sachverhaltes „geplanter Fußweg entlang der Rheinstraße“ unter 
Pkt. 5.3.1 Motorisierter Individualverkehr, Fußgänger und Radverkehr. 
 

 

Noch 
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  Stadt Merseburg 
 Bebauungsplan Nr. 62 „Wohnbebauung an der Rheinstraße“ 
 
    Lfd. Nr. der Versandliste Ö 6 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung zum Vorentwurf) 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (Behördenbeteiligung zum Vorentwurf) 
 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
Zu 1) Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Der Sachverhalt wurde geprüft und das Verkehrskonzept wurde nochmals überdacht 
und geändert. In der Begründung unter Pkt. 5.3 Verkehrskonzept erfolgt eine 
entsprechende Aktualisierung und Anpassung. Der aktualisierte Verlauf der 
Erschließungsanlagen wird in der Planzeichnung dargestellt. 
Die Haupterschließungsstraße verläuft von der Geusaer Straße durch das 
Plangebiet und mündet im Bereich Lippeweg in die Rheinstraße. Diese Straße ist im 
Zweirichtungsverkehr befahrbar und wird mit einem straßenbegleitenden Fußweg 
ausgestattet. Aufgrund der geplanten Straßenführung (mehrfache Abwinkelungen) 
wird die Attraktiviät zur Nutzung dieser Haupterschließungsstraße als 
Durchgangsstraße sehr stark reduziert. 
Die drei von der Haupterschließungsstraße nach Norden abzweigenden und an die 
Erschließungsstiche in der Rheinstraße heranführenden Wohnstraßen werden als 
gemischte Verkehrsfläche hergestellt. Durch die Ausweisung als verkehrsberuhigter 
Bereich können auch diese Wohnstraßen im Zweirichtungsverkehr befahren 
werden. Genaue Festlegungen zur Ausbildung der Erschließungsanlagen sowie 
verkehrsregelnde Maßnahmen werden im Verkehrs- und Erschließungskonzept 
getroffen. 
Durch die Verkehrsführung wird der Verkehr nicht über den Gefahrenschwerpunkt 
im Bereich der S-Kurve (Rheinstraße 78, 80) geleitet, sondern über die 
herzustellende Anbindung Kreuzung Rheinstraße/Lippeweg.  
Darüber hinaus sind gem. § 48 BauOLSA die privaten Fahrzeuge auf den 
Grundstücken und nicht im öffentlichen Straßenraum abzustellen. Dazu erfolgt die 
bauordnungsrechtliche Festsetzung Nr. 1.0 Festsetzung. 
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  Stadt Merseburg 
 Bebauungsplan Nr. 62 „Wohnbebauung an der Rheinstraße“ 
 
    Lfd. Nr. der Versandliste Ö 6 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung zum Vorentwurf) 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (Behördenbeteiligung zum Vorentwurf) 
 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 

Zu 2) Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Innerhalb des Plangebietes wird die Haupterschließungsstraße mit einem 
straßenbegleitenden Fußweg ausgestattet. Die Wohnstraßen werden als gemischte 
Verkehrsfläche und verkehrsberuhigter Bereich hergestellt. Damit ist die Sicherheit 
der Fußgänger und Radfahrer im Plangebiet gesichert.  
Die Herstellung eines Fußweges an der Rheinstraße ist nicht Gegenstand des 
vorliegenden Planverfahrens (außerhalb des Geltungsbereiches). Jedoch ist im 
Zusammenhang mit der Errichtung der Wohnbebauung zwischen der Rheinstraße 
Nr. 52 bis Nr. 78 die Herstellung des straßenbegleitenden Fußweges von der 
Rheinstraße Nr. 78 bis Lippeweg sowie die Herstellung einer sicheren Überquerung 
der Rheinstraße im Bereich Lippeweg geplant. 
 

Zu 3) Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Wie unter Pkt. 1 erläutert, wurde das Verkehrskonzept überarbeitet. Durch die 
Herstellung der im Zweirichtungsverkehr befahrbaren Haupterschließungsstraße 
entfallen die beschriebenen Umwege bzw. Unfallschwerpunkte. Der befürchteten 
Erhöhung des Durchgangsverkehrs wird durch den geplanten Straßenverlauf sowie 
durch verkehrsregelnde Maßnahmen (Festlegung im Verkehrskonzept) und damit 
Attraktivitätsverlust als „Abkürzung“ entgegengewirkt. 
 

Zu 4) Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Wie unter Pkt. 1 erläutert, wurde das Verkehrskonzept überarbeitet. Die 
Wendehämmer entfallen zugunsten einer Verbindung Geusaer Straße/Lippeweg. 
Eine Installierung einer Bushaltestelle ist nicht Gegenstand vorliegender Planung. 
Im Rahmen der Vorhabenumsetzung wird die Möglichkeit der Ergänzung einer 
Haltestelle geprüft. Hierzu sind Abstimmungen zwischen dem Landkreis Saalekreis, 
der Stadtverwaltung und der PNVG erforderlich. 
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  Stadt Merseburg 
 Bebauungsplan Nr. 62 „Wohnbebauung an der Rheinstraße“ 
 
    Lfd. Nr. der Versandliste Ö 7 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung zum Vorentwurf) 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (Behördenbeteiligung zum Vorentwurf) 
 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
Zu 1) Die Feststellung wird Kenntnis genommen. 
 
Zu 2) Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Der Sachverhalt wurde geprüft und das Verkehrskonzept wurde nochmals überdacht 
und geändert. In der Begründung unter Pkt. 5.3 Verkehrskonzept erfolgt eine 
entsprechende Aktualisierung und Anpassung. Der aktualisierte Verlauf der 
Erschließungsanlagen wird in der Planzeichnung dargestellt. 
Die Haupterschließung erfolgt von der Geusaer Straße durch das Plangebiet und 
mündet im Bereich Lippeweg in die Rheinstraße. Diese Straße ist im 
Zweirichtungsverkehr befahrbar und wird mit einem straßenbegleitenden Fußweg 
ausgestattet. Aufgrund der geplanten Straßenführung (mehrfache Abwinkelungen) 
wird die Attraktiviät zur Nutzung dieser Haupterschließungsstraße als 
Durchgangsstraße sehr stark reduziert. 
Die drei von der Haupterschließungsstraße nach Norden abzweigenden und an die 
Erschließungsstiche in der Rheinstraße heranführenden Wohnstraßen werden als 
gemischte Verkehrsfläche hergestellt. Durch die Ausweisung als verkehrsberuhigter 
Bereich können auch diese Wohnstraßen im Zweirichtungsverkehr befahren 
werden. Genaue Festlegungen zur Ausbildung der Erschließungsanlagen sowie 
verkehrsregelnde Maßnahmen werden im Verkehrs- und Erschließungskonzept 
getroffen. 
Durch diese Verkehrsführung wird der Verkehr nicht über den Gefahrenschwerpunkt 
im Bereich der S-Kurve (Rheinstraße 78, 80) geleitet, sondern über die 
herzustellende Anbindung Kreuzung Rheinstraße/Lippeweg. 
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  Stadt Merseburg 
 Bebauungsplan Nr. 62 „Wohnbebauung an der Rheinstraße“ 
 
    Lfd. Nr. der Versandliste Ö 7 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung zum Vorentwurf) 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (Behördenbeteiligung zum Vorentwurf) 
 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
Noch zu 2)  
Die Herstellung eines Fußweges an der Rheinstraße ist nicht Gegenstand der 
vorliegenden Planung (außerhalb des Geltungsbereichs). Jedoch ist im 
Zusammenhang mit der Errichtung der Wohnbebauung zwischen der Rheinstraße 
Nr. 52 bis Nr. 78 die Herstellung des straßenbegleitenden Fußweges von der 
Rheinstraße Nr. 78 bis Lippeweg sowie die Herstellung einer sicheren Überquerung 
der Rheinstraße im Bereich Lippeweg geplant. In der Begründung erfolgt die 
Beschreibung des Sachverhaltes „geplanter Fußweg entlang der Rheinstraße“ unter 
Pkt. 5.3.1 Motorisierter Individualverkehr, Fußgänger und Radverkehr. 
 

 

Noch 
2 
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  Stadt Merseburg 
 Bebauungsplan Nr. 62 „Wohnbebauung an der Rheinstraße“ 
 
    Lfd. Nr. der Versandliste Ö 8 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung zum Vorentwurf) 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (Behördenbeteiligung zum Vorentwurf) 
 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
Zu 1) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Das Schreiben vom 24.01.2018 (Gedankenaustausch) siehe Pkt. 6 wurde bei der 
Erarbeitung des Entwurfes berücksichtigt. Jedoch sind die im Schreiben 
aufgeführten Fakten nicht Gegenstand des vorliegenden Bebauungsplanes sondern 
sind im Rahmen der nachfolgenden Ausführungs- und Erschließungsplanung zu 
behandeln. 
 
Zu 2) Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Der Sachverhalt wurde geprüft und das Verkehrskonzept wurde nochmals überdacht 
und geändert. In der Begründung unter Pkt. 5.3 Verkehrskonzept erfolgt eine 
entsprechende Aktualisierung und Anpassung. Der aktualisierte Verlauf der 
Erschließungsanlagen wird in der Planzeichnung dargestellt. 
Die Haupterschließung erfolgt von der Geusaer Straße durch das Plangebiet und 
mündet im Bereich Lippeweg in die Rheinstraße. Diese Straße ist im 
Zweirichtungsverkehr befahrbar und wird mit einem straßenbegleitenden Fußweg 
ausgestattet. Aufgrund der geplanten Straßenführung (mehrfache Abwinkelungen) 
wird die Attraktiviät zur Nutzung dieser Haupterschließungsstraße als 
Durchgangsstraße sehr stark reduziert. 
Die drei von der Haupterschließungsstraße nach Norden abzweigenden und an die 
Erschließungsstiche in der Rheinstraße heranführenden Wohnstraßen werden als 
gemischte Verkehrsfläche hergestellt. Durch die Ausweisung als verkehrsberuhigter 
Bereich können auch diese Wohnstraßen im Zweirichtungsverkehr befahren 
werden. Genaue Festlegungen zur Ausbildung der Erschließungsanlagen sowie 
verkehrsregelnde Maßnahmen werden im Verkehrs- und Erschließungskonzept 
getroffen. 
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  Stadt Merseburg 
 Bebauungsplan Nr. 62 „Wohnbebauung an der Rheinstraße“ 
 
    Lfd. Nr. der Versandliste Ö 8 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung zum Vorentwurf) 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (Behördenbeteiligung zum Vorentwurf) 
 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
Noch zu 2)  
Durch diese Verkehrsführung wird der Durchfahrtsverkehr nicht über den 
Gefahrenschwerpunkt im Bereich der S-Kurve (Rheinstraße 78, 80) geleitet, 
sondern über die herzustellende Anbindung Kreuzung Rheinstraße/Lippeweg. 
 
Zu 3) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Im Rahmen der Ausführungs- und Erschließungsplanung bzw. Bauausführung 
erfolgt eine Entsiegelung des Geländes. Der Umgang mit dem bei der Entsiegelung 
anfallenden Materialien ist in der Ausführungsplanung festzulegen und im Rahmen 
der Bauausführung zu lösen. 
 
Zu 4) Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Siehe Pkt. 2 
 
Zu 5) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Der Hinweis wird im Rahmen der Ausführungs- und Erschließungsplanung bzw. 
Bauausführung berücksichtigt. 
 

 

Noch 
2 
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  Stadt Merseburg 
 Bebauungsplan Nr. 62 „Wohnbebauung an der Rheinstraße“ 
 
    Lfd. Nr. der Versandliste Ö 8 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung zum Vorentwurf) 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (Behördenbeteiligung zum Vorentwurf) 
 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 6) Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Siehe Pkt. 1 
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  Stadt Merseburg 
 Bebauungsplan Nr. 62 „Wohnbebauung an der Rheinstraße“ 
 
    Lfd. Nr. der Versandliste Ö 8 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung zum Vorentwurf) 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (Behördenbeteiligung zum Vorentwurf) 
 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
Noch zu 6)  

 

Noch 
6 
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  Stadt Merseburg 
 Bebauungsplan Nr. 62 „Wohnbebauung an der Rheinstraße“ 
 
    Lfd. Nr. der Versandliste Ö 9 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung zum Vorentwurf) 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (Behördenbeteiligung zum Vorentwurf) 
 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
Zu 1) Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Der Sachverhalt wurde geprüft und das Verkehrskonzept wurde nochmals überdacht 
und geändert. In der Begründung unter Pkt. 5.3 Verkehrskonzept erfolgt eine 
entsprechende Aktualisierung und Anpassung. Der aktualisierte Verlauf der 
Erschließungsanlagen wird in der Planzeichnung dargestellt. 
Die Haupterschließung erfolgt von der Geusaer Straße durch das Plangebiet und 
mündet im Bereich Lippeweg in die Rheinstraße. Diese Straße ist im 
Zweirichtungsverkehr befahrbar und wird mit einem straßenbegleitenden Fußweg 
ausgestattet. Aufgrund der geplanten Straßenführung (mehrfache Abwinkelungen) 
wird die Attraktiviät zur Nutzung dieser Haupterschließungsstraße als 
Durchgangsstraße sehr stark reduziert. 
Die drei von der Haupterschließungsstraße nach Norden abzweigenden und an die 
Erschließungsstiche in der Rheinstraße heranführenden Wohnstraßen werden als 
gemischte Verkehrsfläche hergestellt. Durch die Ausweisung als verkehrsberuhigter 
Bereich können auch diese Wohnstraßen im Zweirichtungsverkehr befahren 
werden. Genaue Festlegungen zur Ausbildung der Erschließungsanlagen sowie 
verkehrsregelnde Maßnahmen werden im Verkehrs- und Erschließungskonzept 
getroffen. 
Durch diese Verkehrsführung wird der Verkehr nicht über den Gefahrenschwerpunkt 
im Bereich der S-Kurve (Rheinstraße 78, 80) geleitet, sondern über die 
herzustellende Anbindung Kreuzung Rheinstraße/Lippeweg. 
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  Stadt Merseburg 
 Bebauungsplan Nr. 62 „Wohnbebauung an der Rheinstraße“ 
 
    Lfd. Nr. der Versandliste Ö 9 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung zum Vorentwurf) 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (Behördenbeteiligung zum Vorentwurf) 
 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
 

 

Noch 
1 
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  Stadt Merseburg 
 Bebauungsplan Nr. 62 „Wohnbebauung an der Rheinstraße“ 
 
    Lfd. Nr. der Versandliste Ö 10 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung zum Vorentwurf) 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (Behördenbeteiligung zum Vorentwurf) 
 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
Zu 1) Die allgemeinen Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 

 

1 
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  Stadt Merseburg 
 Bebauungsplan Nr. 62 „Wohnbebauung an der Rheinstraße“ 
 
    Lfd. Nr. der Versandliste Ö 10 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung zum Vorentwurf) 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (Behördenbeteiligung zum Vorentwurf) 
 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
 

 
 

Noch 
1 
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  Stadt Merseburg 
 Bebauungsplan Nr. 62 „Wohnbebauung an der Rheinstraße“ 
 
    Lfd. Nr. der Versandliste Ö 11 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung zum Vorentwurf) 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (Behördenbeteiligung zum Vorentwurf) 
 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
Zu 1) Die allgemeinen Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 

 

1 
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  Stadt Merseburg 
 Bebauungsplan Nr. 62 „Wohnbebauung an der Rheinstraße“ 
 
    Lfd. Nr. der Versandliste Ö 12 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung zum Vorentwurf) 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (Behördenbeteiligung zum Vorentwurf) 
 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
Zu 1) Die allgemeinen Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 

 

1 
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  Stadt Merseburg 
 Bebauungsplan Nr. 62 „Wohnbebauung an der Rheinstraße“ 
 
    Lfd. Nr. der Versandliste Ö 13 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung zum Vorentwurf) 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (Behördenbeteiligung zum Vorentwurf) 
 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
Zu 1) Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Das Verkehrskonzept wurde überarbeitet. In der Begründung unter Pkt. 5.3 
Verkehrskonzept erfolgt eine entsprechende Aktualisierung und Anpassung. Der 
aktualisierte Verlauf der Erschließungsanlagen wird in der Planzeichnung 
festgesetzt.  
Die Haupterschließung erfolgt von der Geusaer Straße durch das Plangebiet und 
mündet im Bereich Lippeweg in die Rheinstraße. Diese Straße ist im 
Zweirichtungsverkehr befahrbar und wird mit einem straßenbegleitenden Fußweg 
ausgestattet. Aufgrund der geplanten Straßenführung (mehrfache Abwinkelungen) 
wird die Attraktiviät zur Nutzung dieser Haupterschließungsstraße als 
Durchgangsstraße sehr stark reduziert. 
Die drei von der Haupterschließungsstraße nach Norden abzweigenden und an die 
Erschließungsstiche in der Rheinstraße heranführenden Wohnstraßen werden als 
gemischte Verkehrsfläche hergestellt. Durch die Ausweisung als verkehrsberuhigter 
Bereich können auch diese Wohnstraßen im Zweirichtungsverkehr befahren 
werden. Genaue Festlegungen zur Ausbildung der Erschließungsanlagen sowie 
verkehrsregelnde Maßnahmen werden im Verkehrs- und Erschließungskonzept 
getroffen. 
Durch diese Verkehrsführung wird der Verkehr nicht über den Gefahrenschwerpunkt 
im Bereich der S-Kurve (Rheinstraße 78, 80) geleitet, sondern über die 
herzustellende Anbindung Kreuzung Rheinstraße/Lippeweg. 
 
Zu 2) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Anlage eines Spielplatzes innerhalb des Plangebietes ist nicht vorgesehen. In 
der Begründung wird unter Pkt. 4.3 Einrichtungen der Daseinsvorsorge auf das 
Vorhandensein öffentlicher Spielplätze, die fußläufig vom Plangebiet aus zu 
erreichen sind, hingewiesen und als ausreichend betrachtet. 

1 
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  Stadt Merseburg 
 Bebauungsplan Nr. 62 „Wohnbebauung an der Rheinstraße“ 
 
    Lfd. Nr. der Versandliste Ö 14 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung zum Vorentwurf) 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (Behördenbeteiligung zum Vorentwurf) 
 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
Zu 1) Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Das Verkehrskonzept wurde überarbeitet. In der Begründung unter Pkt. 5.3 
Verkehrskonzept erfolgt eine entsprechende Aktualisierung und Anpassung. Der 
aktualisierte Verlauf der Erschließungsanlagen wird in der Planzeichnung 
festgesetzt.  
Die Haupterschließung erfolgt von der Geusaer Straße durch das Plangebiet und 
mündet im Bereich Lippeweg in die Rheinstraße. Diese Straße ist im 
Zweirichtungsverkehr befahrbar und wird mit einem straßenbegleitenden Fußweg 
ausgestattet. Aufgrund der geplanten Straßenführung (mehrfache Abwinkelungen) 
wird die Attraktiviät zur Nutzung dieser Haupterschließungsstraße als 
Durchgangsstraße sehr stark reduziert. 
Die drei von der Haupterschließungsstraße nach Norden abzweigenden und an die 
Erschließungsstiche in der Rheinstraße heranführenden Wohnstraßen werden als 
gemischte Verkehrsfläche hergestellt. Durch die Ausweisung als verkehrsberuhigter 
Bereich können auch diese Wohnstraßen im Zweirichtungsverkehr befahren 
werden. Genaue Festlegungen zur Ausbildung der Erschließungsanlagen sowie 
verkehrsregelnde Maßnahmen werden im Verkehrs- und Erschließungskonzept 
getroffen. 
Durch diese Verkehrsführung wird der Verkehr nicht über den Gefahrenschwerpunkt 
im Bereich der S-Kurve (Rheinstraße 78, 80) geleitet, sondern über die 
herzustellende Anbindung Kreuzung Rheinstraße/Lippeweg. 

 

1 
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  Stadt Merseburg 
 Bebauungsplan Nr. 62 „Wohnbebauung an der Rheinstraße“ 
 
    Lfd. Nr. der Versandliste Ö 15 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung zum Vorentwurf) 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (Behördenbeteiligung zum Vorentwurf) 
 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
Zu 1) Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Das Verkehrskonzept wurde überarbeitet. In der Begründung unter Pkt. 5.3 
Verkehrskonzept erfolgt eine entsprechende Aktualisierung und Anpassung. Der 
aktualisierte Verlauf der Erschließungsanlagen wird in der Planzeichnung 
festgesetzt.  
Die Haupterschließung erfolgt von der Geusaer Straße durch das Plangebiet und 
mündet im Bereich Lippeweg in die Rheinstraße. Diese Straße ist im 
Zweirichtungsverkehr befahrbar und wird mit einem straßenbegleitenden Fußweg 
ausgestattet.  
Die drei von der Haupterschließungsstraße nach Norden abzweigenden und an die 
Erschließungsstiche in der Rheinstraße heranführenden Wohnstraßen werden als 
gemischte Verkehrsfläche hergestellt. Durch die Ausweisung als verkehrsberuhigter 
Bereich können auch diese Wohnstraßen im Zweirichtungsverkehr befahren 
werden. Genaue Festlegungen zur Ausbildung der Erschließungsanlagen sowie 
verkehrsregelnde Maßnahmen werden im Verkehrs- und Erschließungskonzept 
getroffen. 
Durch diese Verkehrsführung wird der Verkehr nicht über den Gefahrenschwerpunkt 
im Bereich der S-Kurve (Rheinstraße 78, 80) geleitet, sondern über die 
herzustellende Anbindung Kreuzung Rheinstraße/Lippeweg. 

 

1 
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  Stadt Merseburg 
 Bebauungsplan Nr. 62 „Wohnbebauung an der Rheinstraße“ 
 
    Lfd. Nr. der Versandliste Ö 16 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung zum Vorentwurf) 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (Behördenbeteiligung zum Vorentwurf) 
 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
Zu 1) Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Das Verkehrskonzept wurde überarbeitet. In der Begründung unter Pkt. 5.3 
Verkehrskonzept erfolgt eine entsprechende Aktualisierung und Anpassung. Der 
aktualisierte Verlauf der Erschließungsanlagen wird in der Planzeichnung 
festgesetzt.  
Die Haupterschließung erfolgt von der Geusaer Straße durch das Plangebiet und 
mündet im Bereich Lippeweg in die Rheinstraße. Diese Straße ist im 
Zweirichtungsverkehr befahrbar und wird mit einem straßenbegleitenden Fußweg 
ausgestattet.  
Die drei von der Haupterschließungsstraße nach Norden abzweigenden und an die 
Erschließungsstiche in der Rheinstraße heranführenden Wohnstraßen werden als 
gemischte Verkehrsfläche hergestellt. Durch die Ausweisung als verkehrsberuhigter 
Bereich können auch diese Wohnstraßen im Zweirichtungsverkehr befahren 
werden. Genaue Festlegungen zur Ausbildung der Erschließungsanlagen sowie 
verkehrsregelnde Maßnahmen werden im Verkehrs- und Erschließungskonzept 
getroffen. 
Durch diese Verkehrsführung wird der Verkehr nicht über den Gefahrenschwerpunkt 
im Bereich der S-Kurve (Rheinstraße 78, 80) geleitet, sondern über die 
herzustellende Anbindung Kreuzung Rheinstraße/Lippeweg. 

 

1 
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  Stadt Merseburg 
 Bebauungsplan Nr. 62 „Wohnbebauung an der Rheinstraße“ 
 
    Lfd. Nr. der Versandliste Ö 17 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung zum Vorentwurf) 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (Behördenbeteiligung zum Vorentwurf) 
 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
Zu 1) Die Feststellung wird zur Kenntnis genommen. 
Die Merseburger Baugrund GmbH ist ein Tochterunternehmen der 
Bauunternehmensgruppe Siewert. 
 
Zu 2) Die Feststellung wird zur Kenntnis genommen. 
Der Sachverhalt wurde geprüft und das Verkehrskonzept wurde nochmals überdacht 
und geändert. In der Begründung unter Pkt. 5.3 Verkehrskonzept erfolgt eine 
entsprechende Aktualisierung und Anpassung. Der aktualisierte Verlauf der 
Erschließungsanlagen wird in der Planzeichnung dargestellt. 
Die Haupterschließung erfolgt von der Geusaer Straße durch das Plangebiet und 
mündet im Bereich Lippeweg in die Rheinstraße. Diese Straße ist im 
Zweirichtungsverkehr befahrbar und wird mit einem straßenbegleitenden Fußweg 
ausgestattet.  
Die drei von der Haupterschließungsstraße nach Norden abzweigenden und an die 
Erschließungsstiche in der Rheinstraße heranführenden Wohnstraßen werden als 
gemischte Verkehrsfläche hergestellt. Durch die Ausweisung als verkehrsberuhigter 
Bereich können auch diese Wohnstraßen im Zweirichtungsverkehr befahren 
werden. 
 
Zu 3) Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Im Rahmen des weiteren Planverfahrens ist eine Beteiligung der Öffentlichkeit und 
der Behörden gemäß §§ 3 und 4 Abs. 2 BauGB erforderlich und wird zu gegebenem 
Zeitpunkt durchgeführt. Die Öffentlichkeit wird ortsüblich informiert. Im Rahmen der 
Öffentlichkeitsbeteiligung hat Jedermann die Möglichkeit Einsicht zu nehmen und 
Erläuterungen zur Planung zu erhalten. 
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  Stadt Merseburg 
 Bebauungsplan Nr. 62 „Wohnbebauung an der Rheinstraße“ 
 
    Lfd. Nr. der Versandliste Ö 18 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung zum Vorentwurf) 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (Behördenbeteiligung zum Vorentwurf) 
 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
Zu 1) Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Das Verkehrskonzept wurde überarbeitet. In der Begründung unter Pkt. 5.3 
Verkehrskonzept erfolgt eine entsprechende Aktualisierung und Anpassung. Der 
aktualisierte Verlauf der Erschließungsanlagen wird in der Planzeichnung 
festgesetzt.  
Die Haupterschließung erfolgt von der Geusaer Straße durch das Plangebiet und 
mündet im Bereich Lippeweg in die Rheinstraße. Diese Straße ist im 
Zweirichtungsverkehr befahrbar und wird mit einem straßenbegleitenden Fußweg 
ausgestattet.  
Die drei von der Haupterschließungsstraße nach Norden abzweigenden und an die 
Erschließungsstiche in der Rheinstraße heranführenden Wohnstraßen werden als 
gemischte Verkehrsfläche hergestellt. Durch die Ausweisung als verkehrsberuhigter 
Bereich können auch diese Wohnstraßen im Zweirichtungsverkehr befahren 
werden. Genaue Festlegungen zur Ausbildung der Erschließungsanlagen sowie 
verkehrsregelnde Maßnahmen werden im Verkehrs- und Erschließungskonzept 
getroffen. Durch diese Verkehrs- und damit auch Fußwegeführung erfolgt die 
Lenkung der Fußgänger und Radfahrer. 
 
Im Rahmen der Erschließungs- und Ausführungsplanung erfolgt auch die 
Festlegung der Wegeführung innerhalb der festgesetzten Grünfläche sowie die 
Anbindung an die Umgebung. Dabei sind die eigentumsrechtlichen Belange der 
anliegenden Grundstücke (u.a. Privatgrundstücke an der Fritz-Haber-Straße) zu 
berücksichtigen. 
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  Stadt Merseburg 
 Bebauungsplan Nr. 62 „Wohnbebauung an der Rheinstraße“ 
 
    Lfd. Nr. der Versandliste Ö 19 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung zum Vorentwurf) 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB   
 (Behördenbeteiligung zum Vorentwurf) 
 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
Zu 1) Der Hinweis wird berücksichtigt.  
Im Rahmen der Bearbeitung des vorliegenden Bebauungsplans erfolgten auch 
Erfassung zu Vorkommen von Zauneidechsen und Brutvögeln. Die Ergebnisse der 
Erfassungen und daraus abgeleitete Maßnahmen zum Schutz von Tieren werden in 
den Entwurf des Bebauungsplans übernommen.  
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